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Antwort des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Es gab in Bayern Freisetzungen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mit Beteiligung bayeri-
scher Institutionen. Zuletzt haben die Technische Universität München und die Landesanstalt für Landwirt-
schaft 2007 GVO-Freisetzungen durchgeführt. Seit 2010 finden in Bayern gar keine Freisetzungen mehr statt. 
Umfassende Informationen über Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für agrogentechnische Anwendun-
gen in geschlossenen Anlagen wurden in der Antwort des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst vom 15. Dezember 2009 (Drs. 16/3078) und 2. Februar 2010 (Drs. 16/3504) ausgeführt. Eine kurz-
fristige Aktualisierung dieser Informationen ist im Rahmen dieser Anfrage nicht möglich. Sie würde derzeit 
auch keine weiteren wesentlichen Erkenntnisse bringen. 

35. Abgeordnete 
Christine 
Kamm 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Ich frage die Staatsregierung, was unternimmt sie, damit der gefährliche Atommüll aus 
den Nasslagern und Zwischenlagern in den Atomkraftwerken in Bayern so schnell wie 
möglich geräumt wird, wann wird das Zwischenlager am Standort Gundremmingen 
geräumt werden, und welche Bundesländer werden bereit sein, den bayerischen 
Atommüll endzulagern, wenn Bayern sich nicht am Endlagersuchprozess beteiligen 
will? 

 

Antwort des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Schnelle Räumung der Nass- und Zwischenlager: 

Die Verbringung der bestrahlten Brennelemente aus den Nasslagern in den Reaktorgebäuden der bayerischen 
Kernkraftwerke in die Standortzwischenlager erfolgt in Eigenverantwortung durch die Betreiber. Nass- und 
Zwischenlager sind in den jeweiligen Genehmigungsverfahren sicherheitstechnisch positiv bewertet worden, 
eine Gefährdung durch die bestrahlten Brennelemente ist damit nach den Maßstäben der praktischen Vernunft 
ausgeschlossen. Als Kriterium für die Entsorgung bestrahlter Brennelemente hat für die Staatsregierung die 
kerntechnische Sicherheit oberste Priorität, eine „möglichst schnelle“ Räumung der Lager ist aus sicherheits-
technischer Sicht nicht erforderlich. 

Räumung des Zwischenlagers am Standort Gundremmingen: 

Die Genehmigung des Standortzwischenlagers Gundremmingen wurde vom Bundesamt für Strahlenschutz er-
teilt und ist befristet bis zum 25. August 2046 (40 Jahre nach Einlagerung des ersten Castor-Behälters mit be-
strahlten Brennelementen). Spätestens bis zu diesem Datum hat der Genehmigungsinhaber die bestrahlten 
Brennelemente aus dem Standortzwischenlager zu entfernen. 

Endlagerung des „bayerischen Atommülls“: 

Die Bereitstellung von Endlagern für radioaktive Abfälle ist nach dem Atomgesetz eine Aufgabe des Bundes 
und nicht einzelner Bundesländer. Es ist allgemeiner Konsens, dass Kriterien für die Endlagerung auf fach-
lich-wissenschaftlicher Basis festgelegt werden und an Hand dieser Kriterien Endlagerstandorte untersucht 
und festgelegt werden sollen. Die Suche nach Endlagerstandorten soll dabei auf Grundlage einer „weißen 
Deutschlandkarte“ erfolgen. Bayern beteiligt sich aktiv und konstruktiv an den ergebnisoffenen Verfahren 
und den zugehörigen Gremien. 

 


